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1 Bestand und Zweck

Art. 1 Bestand

lDie Politischen Gemeinden Dübendorf, Fällanden, Greifensee,
Schwerzenbach, Uster und Volketswil bilden unter dem Namen

,,Gruppenwasserversorgung Oberes Glattal (GOG)" auf unbe-
stimmte Dauer einen Zweckverband nach den Bestimmungen des
Gemeindegesetzes.

2Der Zweckverband hat seinen Sitz in Volketswil.

Art.2 Zweck

lDie GOG bezweckt die Sicherstellung einer hinlänglichen
Wasserversorgu n g der angeschlossenen Gem ei nden.

2lm Rahmen dieses Zweckes gehören zu den Aufgaben der GOG
insbesondere:

1. die Übernahme bestehender oder die Errichtung neuer
Wasserversorgungsanlagen, die der Versorgung der ange-
schlossenen Gemeinden dienen, soweit diese Anlagen im

lnteresse der GOG erforderlich sind;

2. der Unterhalt und der Betrieb solcher Anlagen;

3. An- und Verkauf von Wasser;

4. die Lösung von gruppeninternen Belieferungsproblemen al-
ler Art;

5. die Wahrung der gemeinsamen lnteressen der Verbands-
gemeinden bei der Gruppenwasserversorgung Vororte und
Glattal (cVG);

6. die Ausübung der von der GVG an die GOG delegierten
Rechte und Pflichten.
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Art. 3 Beitritt weiterer Gemeinden

lDer Beitritt weiterer Gemeinden zum Zweckverband erfordert

eine Statutenrevision.

2Die Gemeinden haben auf den Zeitpunkt des Beitritts zur GOG

auch dem Zweckverband GVG beizutreten.

2. Organisation

2.1. AllgemeineBestimmungen

Art. 4 Organe

Die Organe der GOG sind:

1. die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets;

2. dieVerbandsgemeinden;

3. die Delegiertenversammlung;

4. der Vorstand;

5. die Rechnungsprüfungskommission (RPK).

Art. 5 Amtsdauer

Für die Mitglieder der Delegiertenversammlung, des Vorstands

und der Rechnungsprüfungskommission beträgt die Amtsdauer

vier Jahre. Sie fällt mit derjenigen der Gemeindebehörden zusam-

men.

Art. 6 Zeichnungsberechtigung

lRechtsverbindliche Unterschrift für den Zweckverband führen die

Präsidentin bzw. der Präsident des Zweckverbands und die Sekre-

tärin bzw. der Sekretär gemeinsam.

2Der Vorstand kann die Zeichnungsberechtigung im lnteresse ei-

nes ordentlichen Betriebsablaufs für sachlich begrenzte Bereiche

im Betrag limitieren oder anders ordnen.
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Art. 7 Publikation und lnformation

lDer Zweckverband nimmt die amtliche Publikation seiner Erlasse
und allgemein verbindlichen Beschlüsse mit elektronischen Mitteln
auf seiner Homepage sowie in den allenfalls nach übergeordne-
tem Recht vorgeschriebenen Publikationsorganen vor.

2Der Zweckverband sorgt für eine dauerhafte elektronische Zu-
gänglichkeit seiner Erlasse.

3Die Bevölkerung ist im Sinne des kantonalen Gesetzes über die
lnformation und den Datenschutz periodisch über wesentliche Ver-
bandsangelegenheiten zu informieren.

2.2. Die Stimmberechtigten des
Verbandsgebiets

2.2.1. Allgemeines

Art. I Stimmrecht

Die in kommunalen Angelegenheiten stimmberechtigten Einwoh-
nerinnen und Einwohner aller Verbandsgemeinden sind die
Stimmberechtigten des Verbandsgebiets.

Art. I Verfahren

lDie Stimmberechtigten stimmen an der Urne. Das Verfahren rich-
tet sich nach der kantonalen Gesetzgebung. Die Delegiertenver-
sammlung verabschiedet die Vorlage zuhanden der Urnenabstim-
mung. Wahlleitende Behörde ist der Gemeindevorstand der Sitz-
gemeinde.

2Eine Vorlage ist angenommen, wenn sie die Mehrheit der Stim-
men auf sich vereinigt.
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Art. 10 Zuständigkeit

Den Stimmberechtigten des Verbandsgebiets stehen zu:

1. die Einreichung von Volksinitiativen;

2. die Ergreifung des fakultativen Referendums;

3. die Abstimmung über rechtmässige Referendums- und

lnitiativbegehren, unter Vorbehalt der Zuständigkeit der

Verbandsgemeinden für die Anderung der Statuten und

die Auflösung des Zweckverbands;

4. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben für ei-

nen bestimmten Zweck von mehr als Fr. 1'000'000 und

von neuen wiederkehrenden Ausgaben für einen be-

stimmten Zweck von mehr als Fr. 250'000.

2.2.2. Vo I ksi n iti at ive

Art. 11 Volksinitiative

lEine Volksinitiative kann über Gegenstände eingereicht werden,

die dem obligatorischen oder fakultativen Referendum unterste-

hen.

2Mit einer Volksinitiative kann ausserdem die Anderung der Statu-

ten und die Auflösung des Zweckverbands verlangt werden.

3Die Volksinitiative ist zu Stande gekommen, wenn sie von min-

destens 1'500 Stimmberechtigten unterstütä wird.
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2.2.3. Fakultatives Referendum

Art. 12 Beschlüsse der Delegiertenversammlung

Einer Abstimmung an der Urne unterliegen ferner Beschlüsse der
Delegiertenversam m lu ng,

1. wenn 500 Stimmberechtigte innert 60 Tagen nach der
amtlichen Veröffentlichung des Beschlusses der Dele-
giertenversammlung beim Vorstand das schriftliche Be-
gehren um Anordnung einer Urnenabstimmung einrei-
chen (Vol ksreferendu m );

2. wenn ein Drittel der Mitglieder der Delegiertenversamm-
lung innertl4 Tagen nach der Beschlussfassung ein sol-
ches Begeh ren stel lt ( Deleg ierten referend um ).

Art. 13 Ausschluss des Referendums

Folgende Geschäfte der Delegiertenversammlung können der
Urnenabstimmung nicht unterstellt werden:

1. die Festsetzung des Budgets;

2. die Genehmigung der Jahresrechnung;

3. die Genehmigung von Abrechnungen über neue Ausga-
ben;

4. Anträge an die Verbandsgemeinden;

5. die Wahlen;

6. ablehnendeBeschlüsse,ausgenommenabgelehnte
Volksinitiativen;

7. Verfahrensentscheide bei der Behandlung von lnitiativen
und von Vorstössen der Delegierten.
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2.3. Die Verbandsgemeinden

Art. 14 Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen
Verbandsgemeinden

lDie Stimmberechtigten der einzelnen Verbandsgemeinden be-

schliessen je an der Urne über:

1. die Anderung dieser Statuten;

2. die Kündigung der Mitgliedschaft beim Verband;

3. die Auflösung des Zweckverbands.

2Bei Urnenabstimmungen in den Verbandsgemeinden über die

Auflösung des Zweckverbands sowie über grundlegende Anderun-
gen der Statuten übt das Gemeindeparlament oder in Versamm-

lungsgemeinden der Gemeindevorstand ein eigenes Antragsrecht

neben dem Antragsrecht des Delegiertenversammlung aus.

Art. 15 Beschlussfassung

lEin Antrag an die Verbandsgemeinden ist angenommen, wenn

die Mehrheit der Verbandsgemeinden, die gleichzeitig über mehr

als die Hälfte der dannzumal massgeblichen Optionsmengen ver-

fügen, ihm zugestimmt hat. Solche Mehrheitsbeschlüsse sind

auch für die nicht zustimmenden Verbandsgemeinden verbindlich.

2Grundlegende Anderungen der Statuten bedürfen der Zustim-

mung aller Verbandsgemeinden. Grundlegend sind Anderungen,

die folgende Gegenstände regeln:

1. wesentliche Aufgaben des Zweckverbands;

2. die Grundzüge der Finanzierung;

3. Austritt und Auflösung;

4. dieMitwirkungsmöglichkeitenderStimmberechtigten
und der Verbandsgemeinden.
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2.4. Delegiertenversammlung

Art. 16 Zusammensetzung

lDie Delegiertenversammlung besteht aus 15 Mitgliedern, wobei
jede Gemeinde mindestens zwei Delegierte entsendet. Die ver-
bleibenden Mandate werden nach Massgabe der jeweiligen Opti-
onsmengen zu Beginn der Amtsdauer auf die Gemeinden verteilt.
Für die Zuteilung der Mandate sind die Optionsmengen (im Durch-
schnitt der letzten fünf Jahre) massgebend.

zDie Gemeindevorstände bestimmen die Delegierten und deren
Stellvertretung.

Art. 17 Konstituierung

Die Delegiertenversammlung konstituiert sich unter dem Vorsitz
der bisherigen Präsidentin bzw. des bisherigen Präsidenten. Sie
wählt:

die Präsidentin bzw. den Präsidenten, wobei diese Funk-
tion gleichzeitig im Vorstand ausgeübt wird;

die Vizepräsidentin bzw. den Vizepräsidenten, wobei
diese Funktion gleichzeitig im Vorstand ausgeübt wird;

die Stimmenzählerinnen bzw. Stimmen zähler.

Art. 18 Offenlegung der lnteressenbindungen

lDie Mitglieder der Delegiertenversammlung legen ihre lnteres-
senbindungen offen. Insbesondere geben sie Auskunft über:

f . ihre beruflichen Tätigkeiten;

2. ihre Mitgliedschaften in Organen und Behörden der Ge-
meinden, des Kantons und des Bundes;

3. ihre Organstellungen in und wesentlichen Beteiligungen
an Organisationen des privaten Rechts.

2Die lnteressenbindungen werden veröffentlicht.

1

2

3
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Art. 19 Kompetenzen

Die Delegiertenversammlung ist insbesondere zuständig für:

1. die Oberaufsicht über den Zweckverband;

2. die Festlegung der strategischen Ausrichtung;

3. die Beratung von und Antragstellung zu allen Vorlagen,

über welche die Stimmberechtigten oder die Verbands-
gemeinden beschliessen ;

4. Erlasse von grundlegender Bedeutung;

5. die Festlegung der Optionsmengen;

6. ihren Organisationserlass;

7. die Wahl des dritten Mitglieds des Vorstands, welches
nicht der Delegiertenversammlung angehören darf,

8. die Bestimmung von Verbandssekretariat, Betriebslei-

tung und Rechnungsführung, sowie die grundlegende

Festlegung der Aufgaben, welche konkret und gegen

kostendeckendes Entgelt an diese Dritten übertragen

werden;

9. den Vorschlag von zwei Vertretern zur Wahl in die Bau-

und Betriebskommission der GVG;

10. den Vorschlag eines Vertreters zur Wahl in die Rech-

nungsprüfungskommission der GVG;

11. die Beschlussfassung über Anträge des Vorstands zu

lnitiativen;

12. die Festsetzung des Budgets;

13. die Genehmigung der Jahresrechnung;

14. die Kenntnisnahme vom Finanz- und Aufgabenplan;

15. die Kenntnisnahme vom Geschäftsbericht;
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16. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben für ei-
nen bestimmten Zweck bis Fr. 1'000'000 und von neuen
wiederkehrenden Ausgaben bis Fr. 250'000 für einen be-

stimmten Zweck, soweit nicht der Vorstand zuständig ist;

17. die Genehmigung der Abrechnungen über alle neuen
Ausgaben, die sie selbst bewilligt hat oder die die
Stimmberechtigten des Verbandsgebiets bewilligt haben;

18. die Festlegung der Entschädigung der Verbandsorgane.

Art. 20 Vorsitz und Sekretariat

lDie Präsidentin bzw. der Präsident oder die Vizepräsidentin bzw.
der Vizepräsident des Zweckverbands leitet die Delegiertenver-
sammlung.

2Die Sekretärin bzw. der Sekretär führt das Sekretariat des Zweck-
verbands.

Art.21 Einberufung

lDerVorstand beruft die Delegiertenversammlung bei Bedarf, in

der Regel jedoch mindestens zweimal pro Jahr ein.

2Drei Delegierte können unter Bezeichnung der Beratungsgegen-
stände und mit Begründung die Einberufung der Delegiertenver-
sammlung verlangen.

3Die Delegiertenversammlungen sind den Delegierten, dringliche
Fälle vorbehalten, mindestens 20 Tage vorher unter Bezeichnung
der Beratungsgegenstände samt zugehöriger Begründungen an-
zuzeigen und öffentlich bekannt zu machen.
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Art. 22 Beschlussfähigkeit und Stimmabgabe

lDie Delegiertenversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehr-

heit ihrer Mitglieder anwesend ist.

2Die Delegiertenversammlung beschliesst auf Antrag des Vor-

stands. Die Delegierten können zu den Anträgen des Vorstands

Anderungsanträge stellen.

3Die Mitglieder des Vorstands, die nicht der Delegiertenversamm-

lung angehören, nehmen an der Sitzung der Delegiertenversamm-

lung mit beratender Stimme teil und haben ein Antragsrecht.

Art.23 Wahlen und Abstimmungen

1ln der Delegiertenversammlung erfolgen Wahlen und Abstimmun-
gen in der Regel offen. Auf Verlangen von 114 der anwesenden

Delegierten muss geheim abgestimmt und gewählt werden.

2Bei Wahlen gilt im ersten und zweiten Wahlgang das absolute

Mehr, beim dritten Wahlgang das relative Mehr der Stimmen.

3Bei Abstimmungen gilt das einfache Mehr der Stimmen. Die Prä-

sidentin bzw. der Präsident stimmt nicht mit. Bei Stimmengleich-

heit trifft sie bzw. er den Stichentscheid.

Att. 24 öffentlichkeit der Verhandlungen

Die Verhandlungen der Delegiertenversammlung sind öffentlich.
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Art. 25 Anfragerecht der Delegierten

lJede und jeder Delegierte kann Anfragen zu Angelegenheiten
des Zweckverbands einreichen und deren Beantwortung in der
Delegiertenversamm lung verlangen.

2Die Anfrage ist spätestens 30 Tage vor der Delegiertenversamm-
lung beim Vorstand schriftlich einzureichen und wird von diesem

spätestens einen Tag vor der Delegiertenversammlung schriftlich
beantwortet.

3ln der Delegiertenversammlung werden die Anfrage und die Ant-
wort bekannt gegeben. Der oder die anfragende Delegierte kann

zur Antwort Stellung nehmen.

aDie Delegiertenversammlung kann beschliessen, dass eine Dis-

kussion stattfindet.

2.5. Der Vorstand

Art. 26 Zusammensetzung

Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern. Er konstituiert sich mit
Ausnahme des Präsidiums und des Vizepräsidiums selbst.

Art. 27 Offenlegung der lnteressenbindungen

Die Mitglieder des Vorstands legen ihre Interessenbindungen of-

fen. Die Bestimmungen für die Mitglieder der Delegierten gelten

entsprechend.

Art. 28 Allgemeine Befugnisse

lDem Vorstand stehen unübertragbar zu

1. die politische Planung, Führung und Aufsicht;

2. die Verantwortung für den Verbandshaushalt;

3. die Beratung von und Antragsstellung zu Geschäften in

der Zuständ i g keit der Delegiertenversam m I ung ;
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4. Erlasse, die nicht in die Zuständigkeit der Delegierten-

versammlung fallen;

5. die Vertretung des Zweckverbands nach aussen und die

Bestimmung der rechtsverbindlichen Unterschriften;

6. der Abschluss von Verträgen zur Regelung der Details

der Aufgabenerfüllung und der Kompetenzen des Ver-

bandssekretariats, der Betriebsleitung und der Rech-

nungsführung, sowie der kostendeckenden Entschädi-
gung für diese Aufgabenerfüllung;

7. die Besorgung sämtlicherVerbandsangelegenheiten,so-
weit dafür nicht ein anderes Organ zuständig ist;

8. das Recht, seine von der Delegiertenversammlung ge-

änderten Anträge neben deren Beschlüssen der Urnen-

abstimmung zu unterbreiten.

2Dem Vorstand stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in

einem Erlass massvoll und stufengerecht delegiert werden kön-

nen:

1. der Vollzug der Beschlüsse der übergeordneten Ver-

bandsorgane;

2. der Erlass von Grundsätzen und Weisungen zur Be-

triebsführung;

3. die Anstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter;

4. die regelmässige lnformation der Verbandsgemeinden

über die Geschäftstätigkeit des Zweckverbands;

5. das Handeln für den Verband nach aussen;

6. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf Stellver-

tretung;

7. die übrige Aufsicht in der Verbandsverwaltung.
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Art. 29 Finanzbefugnisse

l Dem Vorstand stehen unübertra gbar zu

1. die Erstellung der Budgetvorlage und die Antragstellung
an die Delegiertenversammlung;

2. die Beschlussfassung über den Finanz- und Aufgaben-
plan;

3. die Beschlussfassung über die Jahresrechnung und den

Geschäftsbericht;

4. die Bewilligung von neuen, im Budget nicht enthaltenen,
einmaligen Ausgaben für einen bestimmten Zweck bis

Fr. 50'000 und bis insgesamt Fr.150'000 pro Jahr sowie
von neuen, im Budget nicht enthaltenen, wiederkehren-
den Ausgaben für einen bestimmten Zweck bis

Fr. 15'000 und bis insgesamt Fr. 45'000 pro Jahr.

2Dem Vorstand stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in
einem Erlass massvoll und stufengerecht delegiert werden kön-
nen:

der Ausgabenvollzug;

gebundene Ausgaben;

die Bewilligung von neuen, im Budget enthaltenen, ein-
maligen Ausgaben für einen bestimmten Zweck bis

Fr. 150'000 und von neuen, im Budget enthaltenen, wie-
derkehrenden Ausgaben für einen bestimmten Zweck
bis Fr.45'000;

1

2.

3.

4. die Schaffung von Stellen, die für die Erfüllung bestehen-
der Aufgaben notwendig sind, sowie die Schaffung
neuer Stellen gemäss seiner Befugnis zur Bewilligung
neuer Ausgaben.
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Art. 30 Aufgabendelegation

lDer Vorstand kann bestimmte Aufgaben an einzelne seiner Mit-

glieder, an seine Ausschüsse oder an Angestellte zur selbständi-
gen Erledigung delegieren.

2Er regelt die Aufgaben und Entscheidungsbefugnisse, die er an

seine Mitglieder, Ausschüsse und Angestellte delegiert, in einem

Erlass.

Art. 31 Einberufung und Teilnahme

l Der Vorstand tritt auf Einladung der Präsidentin bzw. des Präsi-

denten und auf Verlangen von mindestens einem Drittel seiner

Mitglieder zusammen. Die Mitglieder sind zur Teilnahme an den

Sitzun gen verpflichtet.

2Die Verhandlungsgegenstände sind den Mitgliedern mindestens

10 Tage vor der Sitzung in einer Einladung schriftlich anzuzeigen.

3Der Vorstand kann Dritte mit beratender Stimme beiziehen.

Art. 32 Beschlussfassung

lDer Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder

anwesend ist.

2Der Vorstand beschliesst mit einfachem Mehr der Stimmen. Bei

Stimmengleichheit gibt die Stimme der Präsidentin bzw. des Präsi-

denten den Ausschlag.

3Die Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet. Die Stimmab-
gabe erfolgt offen.
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2.6. DieRechnungsprüfungskommission (RPK)

Art. 33 Zusammensetzung und Offenlegung der
lnteressenbindungen

1 Die Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbands besteht
aus sechs Mitgliedern. Die Rechnungsprüfungskommissionen der
Verbandsgemeinden entsenden je ein Mitglied in die Rechnungs-
prüfungskommission.

2Die Rechnungsprüfungskommission konstituiert sich unter dem
Vorsitz des Vertreters der Rechnungsprüfungskommission der
Sitzgemeinde selbst.

3Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission legen ihre In-

teressenbindungen offen. Die Bestimmungen für die Mitglieder der
Delegiertenversam m lu ng gelten e ntsprechend.

Art. 34 Aufgaben

lDie Rechnungsprüfungskommission prüft alle Anträge von finan-
zieller Tragweite an die Verbandsgemeinden, an die Delegierten-
versammlung und an die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets,
insbesondere Anträge betreffend das Budget, die Jahresrechnung
u nd Verpfl ichtu ngskredite.

2lhre Prüfung umfasst die finanzrechtliche Zulässigkeit, die rech-
nerische Richtigkeit und die finanzielle Angemessenheit.

3Sie erstattet der Delegiertenversammlung schriftlich Bericht und

Antrag.
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Art. 35 Beschlussfassung

lDie Rechnungsprüfungskommission ist beschlussfähig, wenn die

Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.

2Sie beschliesst mit einfachem Mehr der Stimmen. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme der Präsidentin bzw. des Präsidenten

den Ausschlag.

3Die Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet. Die Stimmab-
gabe erfolgt offen.

Art. 36 Herausgabe von Unterlagen und Auskünfte

lMit den Anträgen legt der Vorstand der Rechnungsprüfungskom-

mission die zugehörigen Akten vor.

2lm Übrigen richtet sich die Herausgabe von Unterlagen und die

Erteilung von Auskünften an die Rechnungsprüfungskommission

nach dem Gemeindegesetz.

Art. 37 Prüfungsfristen

Die Rechnungsprüfungskommission prüft Budget und Jahresrech-

nung und die übrigen Geschäfte in der Regel innert 30 Tagen.

2.7. Prüfstelle

Art. 38 Aufgaben der Prüfstelle

lDie Prüfstelle nimmt die finanztechnische Prüfung der Rech-

nungslegung und der Buchführung vor.

2Sie erstattet dem Vorstand, der Rechnungsprüfungskommission

und dem Bezirksrat umfassend Bericht über die finanztechnische

Prüfung.

3Die Prüfstelle erstellt zudem einen Kurzbericht, der Bestandteil

der Jahresrechnung ist.

20



Art. 39 Einsetzung der Prüfstelle

Der Vorstand und die Rechnungsprüfungskommission bestimmen
mit übereinstimmenden Beschlüssen die Prüfstelle.

3. Personal und Arbeitsvergaben

Art.40 Anstellungsbedingungen

Für das Personal des Zweckverbands gelten grundsätzlich die
gleichen Anstellungs- und Besoldungsbedingungen wie für das
Personal des Kantons Zürich. Besondere Vollzugsbestimmungen
bedürfen eines Beschlusses des Vorstands.

Art. 41 Offentliches Beschaffungswesen

Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, Arbeiten und Lieferungen

richtet sich nach dem übergeordneten Recht über das öffentliche
Beschaffungswesen.

4. Verbandshaushalt

Art.42 Finanzhaushalt

lMassgebend für den Finanzhaushalt und die Rechnungslegung
des Zweckverbands sind das Gemeindegesetz, die Gemeindever-
ordnung sowie die besonderen Haushaltsvorschriften aus Spezial-
gesetzen.

2Bis zum 15. Februar jeden Jahres liefert der Vorstand den Ver-
bandsgemeinden die Zahlen, die sie für die Erstellung ihrer Jah-
resrechnungen benötigen, und bis zum 31. August jeden Jahres
die Zahlen zur Erstellung ihrer Budgets.
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Art. 43 Finanzierung der Betriebskosten

lDie nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten werden

von den Verbandsgemeinden folgendermassen getragen:

a. die Kapitalfolgekosten (Verzinsung und Amortisation), die

dem Zweckverband im Zusammenhang mit dem Abschluss von

Wasserbezugsverträgen und im Zusammenhang mit eigenen An-

lagen enruachsen, im Verhältnis ihrer optierten Tagesbezugs-

menge;

b. die übrigen Betriebs- und Unterhaltskosten, die dem Zweck-
verband im Zusammenhang mit dem Abschluss von Wasserbe-

zugsverträgen und im Zusammenhang mit eigenen Anlagen er-

wachsen, im Verhältnis der effektiv bezogenen Jahresbezugs-

menge.

2Die Delegiertenversammlung erlässt ein Reglement über die De-

tails der Berechnung, namentlich bezüglich der Abgeltung von

Überbezügen, sowie über die Festsetzung und Verrechnung der

Betriebskosten.

3 Die Rechnungsstellung an die GOG-Gemeinden erfolgt dreimo-

natlich, in der Regel mit einer Zahlungsfrist von 30 Tagen.

Art. 44 Finanzierung der lnvestitionen

lDer Zweckverband kann seine Investitionen über Darlehen der

Verbandsgemeinden oder Darlehen Dritter finanzieren.

2Darlehen einzelner Gemeinden werden in den Gemeinden als

neue Ausgaben beschlossen.
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Art.45 Beteiligungs-und Eigentumsverhältnisse

lDie Verbandsgemeinden sind am Vermögen und Ergebnis des
Zweckverbands im Verhältnis ihrer Optionsmengen, gemittelt über
die letzten fünf Jahre, beteiligt.

2Der Zweckverband erstellt, bezahlt, unterhält und betreibt die in
seinem Interesse liegenden Bauten und Anlagen innerhalb oder
allenfalls auch ausserhalb des Zweckverbandsbereiches mit Ein-

schluss aller Messeinrichtungen an den Bezugs- und Abgabestel-
len sowie jener Steuerungsanlagen, die für den Betrieb des
Zweckverbands erforderlich sind. Diese Bauten und Anlagen sind
im Eigentum des Zweckverbands.=

3Die Verbandsgemeinden erstellen, bezahlen, unterhalten und be-
treiben die für den Anschluss an das Netz des Zweckverbandes
erforderlichen Bauten und Anlagen, darunter auch die Wasserab-
gabestellen, welche Eigentum der betreffenden Gemeinden blei-
ben.

Art. 46 Haftung

lDie Verbandsgemeinden haften nach dem Zweckverband für die
Verbindlichkeiten des Verbands nach Massgabe des kantonalen
Haftungsgesetzes.

zDer Haftungsanteil richtet sich nach dem Verhältnis der durch-
sch nittlichen Betriebskostenantei le der Verbandsgem einden der
letzten fünf Jahre.

5. Aufsicht und Rechtsschutz

Att. 47 Aufsicht

Der Verband untersteht der Staatsaufsicht nach den Bestimmun-
gen des Gemeindegesetzes und der einschlägigen Spezialgesetz-
gebung.

23



Art. 48 Rechtsschutz und Verbandsstreitigkeiten

lGegen Beschlüsse der Verbandsorgane kann nach Massgabe

des Verwaltungsrechtspflegegesetzes Rekurs oder Rekurs in
Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Uster oder Rekurs bei einer

anderen zuständigen Rekursinstanz eingereicht werden.

2Gegen Anordnungen und Erlasse von Mitgliedern oder Ausschüs-

sen des Vorstands und von Angestellten kann beim Vorstand Neu-

beurteilung verlangt werden. Gegen die Neubeurteilung des Vor-

stands kann Rekurs erhoben werden

3Streitigkeiten zwischen Verband und Verbandsgemeinden sowie

unter Verbandsgemeinden, die sich aus diesen Statuten ergeben,

sind auf dem Weg des Verwaltungsprozesses nach den Bestim-

mungen der kantonalen Gesetzgebung zu erledigen.

6. Austritt, Auflösung und Liquidation

Art. 49 Austritt

lJede Verbandsgemeinde kann unter Wahrung einer Kündigungs-

frist von fünf Jahren auf das Jahresende aus dem Verband austre-

ten. Der Vorstand kann diese Frist auf Antrag der betroffenen Ge-

meinde kürzen. Der Austrittszeitpunkt muss mit dem Zeitpunkt des

Austritts aus der GVG übereinstimmen.

2Austretende Gemeinden haben keinen Anspruch auf Entschädi-
gungen irgendwelcher Art.

3Bereits eingegangene Verpflichtungen werden durch den Austritt

nicht berührt.

aDie Absätze zwei und drei gelten auch für Gemeinden, welche

sich nicht an einer Rechtsformänderung beteiligen wollen. Der

Zeitpunkt der Rechtsformänderung gilt als Austrittszeitpunkt.
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sVerbandsgemeinden, die ihre Kündigung eingereicht haben, de-
ren Austritt aber noch nicht vollzogen ist, sind von der Teilnahme
an Abstimmungen über Rechtsformänderung oder Verbandsauflö-
sung ausgeschlossen. Sie scheiden spätestens auf den Zeitpunkt
der Rechtsformänderung oder der Verbandsauflösung aus; die
Kündigungsfrist verkürzt sich entsprechend.

Art. 50 Auflösung

lDie Auflösung des Zweckverbands ist mit Zustimmung aller Ver-
bandsgemeinden möglich. Der Auflösungsbeschluss hat auch die
Liquidationsanteile der einzelnen Gemeinden zu nennen.

2Bei der Auflösung des Zweckverbands bestimmen sich die Liqui-
dationsanteile der Verbandsgemeinden nach dem Verhältnis in

welchem sie die Betriebskosten im Durchschnitt in den letzten fünf
Jahren getragen haben.

7. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 51 Einführung eigener Haushalt

lDer Zweckverband führt ab dem 1. Januar 2022 einen eigenen
Haushalt.

2Der Zweckverband erstellt auf diesen Zeitpunkt eine Eingangs-
bilanz gemäss S 179 des Gemeindegesetzes.

3Bei der Einführung des eigenen Haushalts wird gemäss S 179

Abs. 2 des Gemeindegesetzes auf die Neubewertung des Venryal-

tu ngsvermögens verzichtet.
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Art. 52 lnkrafttreten

lDiese Statuten treten nach Zustimmung durch die Stimmberech-

tigten der Verbandsgemeinden auf den 1. Januar 2022 in Kraft.

2Die Statuten bedürten zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des

Regierungsrates.

3Mit dem Inkrafttreten dieser Statuten werden die Statuten vom

13. Dezember 2010 aufgehoben.

Beschlussfassung durch die Verbandsgemeinden am

13. Juni 2021

Der Präsident:

Jürgen Besmer

Der Sekretär:

l^lA,^
Roger Letter

Genehmigung durch den Regierungsrat des Kantons Zürich

RRB Nr. ... vom ...
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